
  

 

 

 

Satzung 
 

über die Festlegung von Schulbezirken für die 
Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Göttingen 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in Verbindung mit § 63 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der 
jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in seiner Sitzung am 08.07.2020 
folgende Satzung beschlossen: 
 
Hinweis: 18 kreisangehörige Kommunen (exkl. Stadt Gö) 
 
 

§ 1 
 

Schulbezirke für die Hauptschulen 
 

(1) Der Schulbezirk der Hauptschule Münden – Schule am Botanischen Garten – umfasst das 
gesamte Gebiet der Stadt Hann. Münden, der Samtgemeinde Dransfeld, des Flecken 
Adelebsen, der Gemeinde Rosdorf, der Gemeinde Friedland sowie den Ortsteil Speele der 
Gemeinde Staufenberg. 

 

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Kassel (Hessen) und 
dem Landkreis Göttingen vom 19.10.1977 / 07.11.1977 haben Schüler*innen, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde Staufenberg, mit Ausnahme des 
Ortsteiles Speele, haben, die Wahlmöglichkeit zwischen den Schulen des gegliederten 
Schulsystems in Hann. Münden und der Integrierten Gesamtschule in Heiligenrode – 
Wilhelm-Leuschner-Schule. 

 

Hauptschüler*innen aus der Gemeinde Staufenberg, mit Ausnahme des Ortsteiles Speele, die 
nicht die Wilhelm-Leuschner-Schule Heiligenrode wählen, sind dem Schulbezirk der 
Hauptschule Münden zugeordnet. 

 

(2) Der Schulbezirk der öffentlichen Hauptschule Duderstadt – Astrid-Lindgren-Schule – umfasst 
das gesamte Gebiet der Stadt Duderstadt, der Samtgemeinde Gieboldehausen, der 
Samtgemeinde Radolfshausen, des Flecken Bovenden sowie der Gemeinde Gleichen. 

 

(3) Der Schulbezirk der Hauptschule Osterode am Harz – Neustädter Tor - umfasst das gesamte 
Gebiet der Gemeinde Bad Grund (Harz), der Stadt Bad Lauterberg im Harz, der Stadt Bad 
Sachsa, der Samtgemeinde Hattorf am Harz, der Stadt Herzberg am Harz, der Stadt Osterode 
am Harz und der Gemeinde Walkenried. 

 
§ 2 

 

Schulbezirke für die Realschulen 
 

(1) Der Schulbezirk der Realschule Duderstadt – Heinz-Sielmann-Realschule – umfasst das 
gesamte Gebiet der Stadt Duderstadt, der Samtgemeinde Gieboldehausen, der 
Samtgemeinde Radolfshausen, des Flecken Bovenden sowie der Gemeinde Gleichen. 
 










